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Zusammenfassung
Die Parodontalbehandlung kann in einem interprofessionellen Praxisteam effizient umgesetzt werden. 
Dieses Positionspapier gibt einen Überblick darüber, wie die zahnmedizinischen Berufe in der Schweizer 
Zahnarztpraxis ihre individuellen und interprofessionellen Aufgaben für die Prophylaxe, die Therapie 
und die parodontale Langzeitbetreuung gemeinsam umsetzen können.

Während Zahnärzte nach der Diagnosestellung unter Beibehaltung der Fallverantwortung die paro-
dontale Prophylaxe, die nicht-chirurgische Parodontaltherapie und die Nachsorge (Recall) im Praxis-
team weitergeben können, muss das Team die Kompetenzen aller zahnmedizinischen Berufe kennen 
und im Falle der parodontalen Instabilität ihre Patienten zur indizierten Behandlung führen. Im vor-
liegenden Positionspapier werden in diesem Sinne die Aufgaben des Zahnarztes, der dipl. Dental-
hygienikerin HF und der Prophylaxe-Assistentin SSO in der Parodontalbetreuung beschrieben und 
die Optionen der Weitergabe von Patienten an die geeignetste Berufsperson diskutiert.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und 
divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermassen für alle Geschlechter.
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Einleitung
Die Aus- und Weiterbildung der zahnmedizinischen Berufe 
der Schweizer Zahnarztpraxis sind individuell geregelt. 
Jedoch fehlt für diese Berufe die Präsentation und Diskus-
sion der interprofessionellen Zusammenarbeit im zahn-
medizinischen Praxisteam. Das vorliegende Positionspapier 
gibt einen Überblick darüber, wie diese Berufe unter der 
Berücksichtigung der geltenden Regelungen ihre indivi-
duellen und interprofessionellen Aufgaben der Parodon-
talbetreuung gemeinsam umsetzen können.

Die parodontale Gesundheit der Schweizer Bevölkerung 
wird getragen von 1) den auf die Qualitätsleitlinien der 
Zahnmedizin für das Fach Parodontologie gestützten 
Massnahmen der Parodontalbetreuung in der Zahnarzt-
praxis, 2) der interprofessionellen Zusammenarbeit inner-
halb des zahnmedizinischen Praxisteams und 3) der Sen-
sibilisierung der Bevölkerung, sich regelmässig in der 
Zahnarztpraxis untersuchen zu lassen und die dort abge-
gebenen Empfehlungen umzusetzen.

Die Qualitätsleitlinien Parodontologie der Schweizerischen 
Zahnärzte-Gesellschaft SSO und deren Beurteilungskrite-
rien umfassen die diagnostischen und therapeutischen 

Massnahmen zur Prävention und Therapie von Erkrankun- 
gen der parodontalen und periimplantären Gewebe sowie 
deren Langzeitbetreuung zur parodontalen Stabilisierung 
und der Vorbeugung von Zahnverlust (MoMbelli et al. 
2014). Alle zahnmedizinischen Berufe im Praxisteam sind 
bei der Umsetzung einer interprofessionellen Parodontal-
betreuung mitbeteiligt. Nach einer parodontalen Grund-
untersuchung (PGU) durch den Zahnarzt oder durch die 
dipl. Dentalhygienikerin HF (DH) können Patienten zur paro- 
dontalen Betreuung gegebenenfalls an die geeignetere 
Berufsperson weitergegeben werden. Ebenso können 
Patienten nach der durchgeführten Parodontaltherapie 
innerhalb des Praxisteams zur Langzeitbetreuung einer 
nächsten Betreuerin weitergegeben werden. Der Schwer-
punkt der Sensibilisierung der Bevölkerung liegt auf der 
Förderung des Bewusstseins über die Parodontitis und der 
Periimplantitis sowie deren Folgen auf die Allgemein-
gesundheit. Die Bevölkerung wird zudem in der Tages-
presse und den sozialen Medien regelmässig darüber in-
formiert, wie die zahnmedizinischen Berufe innerhalb des 
Praxisteams zusammenarbeiten und welche Arbeiten in der 
parodontalen Betreuung von wem durchgeführt werden.

Parodontale Gesundheit

Qualitätsleitlinien 
Parodontologie

Interprofessionelle 
Zusammenarbeit

Sensibilisierung  
der Bevölkerung
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Die Parodontalbetreuung
Die Betreuung von Patienten mit Parodontitis
Ein Screening mit der parodontalen Grunduntersuchung 
(PGU) ermöglicht die klinische Feststellung einer vorlie-
genden Parodontitis und liefert die Begründung für eine 
vollständige parodontale Befundaufnahme. Die PGU wird 
durch den Zahnarzt oder die dipl. Dentalhygienikerin HF 
(DH) durchgeführt mit der notwendigen Kompetenz, die  
Sondierungstiefen (ST) ab 4 mm zu messen und die PGU-
Grade 3 (ST 4–5 mm) und 4 (ST ab 6 mm) festzuhalten.

Die vollständige parodontale Befundaufnahme durch den 
Zahnarzt oder die DH mit der Messung und Dokumenta-
tion aller vorhandenen parodontalen Sondierungstiefen, 
Rezessionen und Furkationen sowie der radiologischen 
Darstellung des Alveolarknochens bei parodontal erkrank-
ten Stellen ermöglicht die Diagnostik und die Behand-
lungsplanung sowie die Einschätzung der Behandlungs-
kosten bis zur parodontalen Reevaluation. Mit der Durch- 
führung der Parodontaltherapie oder im Verlauf der 
Nachsorge (Recall) kann die parodontale Stabilität erreicht 
und aufrechterhalten werden. Diese bedingt eine optima-
le Mundhygiene, ein Minimum der Anzahl parodontaler 
Resttaschen ab 4mm und ein minimaler Grad der paro-
dontalen Entzündung.

Die parodontale Stabilität wird bei allen Nachsorge- 
terminen neu beurteilt. Der minimale Befund zur Beur-
teilung der parodontalen Stabilität beinhaltet das Messen 
der parodontalen Resttaschen durch den Zahnarzt oder 
die DH sowie die Bestimmung des Entzündungsgrades. 
Recall-Intervalle werden bei einem hohen Entzündungs-
grad auf ein Minimum von drei Monaten verkürzt und bei 
einer minimalen Anzahl von Resttaschen und einer opti-
malen Reduktion parodontaler Risikofaktoren auf ein 
Maximum von sechs Monaten verlängert. Parodontitis-
patienten werden demnach in der Nachsorge mindestens 
zweimal jährlich nachkontrolliert und nach Indikation 
weiter therapiert.

Patienten können aus der Allgemeinpraxis zur Durch- 
führung der Parodontaltherapie bereits nach der PGU (in 
schweren Fällen), im Anschluss an die parodontale Be-
fundaufnahme, nach Beginn der aktiven Therapie oder 
im Verlauf der Nachsorge an den Fachzahnarzt für Paro-
dontologie überwiesen werden. Nach Durchführung  
der Parodontaltherapie überweist der Fachzahnarzt für 
Parodontologie den Patienten zur weiteren Nachsorge in 
Absprache mit dem Allgemeinpraktiker zurück an die  
Allgemeinpraxis.

Die Betreuung von parodontal gesunden und 
Patienten mit Gingivitis
Parodontal gesunde und Patienten mit Gingivitis, die im 
Screening mit Sondierungstiefen von maximal 3 mm und 
den PGU-Graden 0, 1 oder 2 beurteilt wurden, werden 
parodontal in regelmässigen Prophylaxesitzungen weiter- 
betreut. Der Schwerpunkt der parodontalen Prophylaxe 
liegt bei der Minimierung der Gingivitis durch das Auf-
rechterhalten der guten Mundhygiene und der regel- 
mässigen Prophylaxesitzungen mit einer professionellen 
Zahnreinigung und der Motivierung und Instruktion zur 
optimalen Mundhygiene. Patienten werden zusätzlich 
jährlich durch den Zahnarzt oder die DH kontrolliert, um 
die weitere Annahme der parodontalen Gesundheit zu 
bestätigen. Da auch Patienten mit einer jahrelangen Er-
fahrung mit Prophylaxesitzungen im Erwachsenenalter an 
Parodontitis erkranken können (KassebauM et al. 2014), 
kommt der regelmässigen parodontalen Beurteilung in der 
Prophylaxe und damit der interprofessionellen Zusam-
menarbeit, wie beispielsweise zwischen der Prophylaxe-
Assistentin SSO (PA) und dem Zahnarzt resp. der DH, eine 
besondere Bedeutung zu.
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Die interprofessionelle Zusammenarbeit
Die Umsetzung der interprofessionellen Zusammenarbeit 
in der Parodontalbetreuung setzt die Kenntnisse über die 
Kompetenzen aller zahnmedizinischen Berufspersonen 
voraus. Durch die Weitergabe von Patienten an die ge- 
eignetsten Berufspersonen innerhalb des Praxisteams 
können sowohl Behandlungszeiten verkürzt als auch 
Fehlbehandlungen vermieden werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die zahnmedizinischen 
Berufe und ihre Zuständigkeiten in der Parodontalbetreu-
ung aufgeführt. Dunkler eingefärbte Zellen zeigen eine 
grössere Gewichtung dieser Zuständigkeiten an. In einer 
Zahnarztpraxis ohne Prophylaxe-Assistentin SSO (PA) über-
nimmt die dipl. Dentalhygienikerin HF (DH) ihre Zuständig-
keiten. Ohne DH aber bei Anwesenheit einer PA über-
nimmt der Zahnarzt die Zuständigkeiten der DH.

Die interprofessionelle Zusammenarbeit im zahnmedizi-
nischen Praxisteam ermöglicht die interne Weitergabe 
von Patienten an die geeignetere Fachperson. Während 
der Zahnarzt nach der Weitergabe die sogenannte Fall-
verantwortung, d.h. die juristische Verantwortung über 
die gestellte Diagnose und die indizierte Parodontal- 
betreuung beibehält, übernehmen die DH und die PA bei 
der Übernahme alle Aufgaben, für die sie speziell weiter- 
resp. fortgebildet wurden.

Diese Aufgaben sollen im Folgenden in Bezug auf die  
interprofessionelle Parodontalbetreuung präsentiert und 
diskutiert werden.

ZAZ: Zahnarzt, DH: dipl. Dentalhygienikerin HF, PA: Prophylaxe-Assistentin SSO, F-ZAZ: Fachzahnarzt für Parodontologie,  
PGU: Parodontale Grunduntersuchung, MHI: Mundhygiene-Index, GI: Gingivalindex
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Die parodontalprophylaktischen und  
-therapeutischen Aufgaben des Zahnarztes
Der in der Schweiz ausgebildete Zahnarzt absolviert sein 
fünfjähriges Zahnmedizinstudium an einer Schweizer 
Hochschule in einem dreijährigen Bachelor- (6 Semester, 
180 ECTS-Punkte) und zweijährigen Masterstudiengang 
(4 Semester, 120 ECTS-Punkte). Nach Abschluss des Hoch-
schulstudiums wird von den Universitäten Basel, Bern, Genf 
und Zürich der akademische Titel «Master of Dental Medi-
cine», abgekürzt «M Dent Med» resp. MDM verliehen, 
welcher den Zugang zur eidgenössischen Prüfung Zahn-
medizin legitimiert (Medizinische FaKultät der universität 
basel 2023, Medizinische FaKultät der universität bern 2023, 
Medizinische FaKultät der universität GenF 2023, Medizinische 
FaKultät der universität zürich 2023). Nach erfolgreichem 
Bestehen dieser Prüfung wird durch das Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) gemäss Schweizer Medizinalberufe-
gesetz (MedBG) der zusätzliche Titel «Eidgenössisch di-
plomierter Zahnarzt» verliehen (bundesaMt Für Gesundheit 
(baG) 2023).

Die universitäre Ausbildung im Fach Parodontologie ba-
siert auf den erworbenen Kenntnissen der medizinischen 
Grundlagefächer aus dem Bachelorstudium und beinhaltet 
die theoretischen und klinischen Aspekte, die im zwei-
jährigen Masterstudiengang in Vorlesungen, Praktika sowie 
klinischen Kursen am Patienten vermittelt und vertieft 
werden. Zahnärzte erwerben im Fach Parodontologie die 
vollumfänglichen diagnostischen Fähigkeiten, die zur kriti- 
schen Falleinschätzung und seiner Behandlungsplanung 
notwendig sind, sowie alle indizierten klinischen Behand-
lungen, die in der Prophylaxe, der initialen Parodontal-
therapie und der parodontalen Langzeitbetreuung (Recall) 
zur Anwendung kommen. Im Anschluss an das Hochschul-
studium können sich Zahnärzte wiederum an allen vier zahn- 
medizinischen Universitätskliniken der Schweiz in einer 
dreijährigen Weiterbildung zum Facharzt für Parodonto-
logie weiterbilden lassen. Diese auch eidgenössisch aner-
kannte Weiterbildung beinhaltet die Diagnostik und die 
Behandlungsplanung bei parodontal schwer erkrankten 
Fällen sowie deren Behandlung aus dem gesamten Spek-
trum der Parodontologie und der Implantatzahnmedizin.

Die Zahnärzte unterliegen der jährlichen Fortbildungs-
pflicht von 80 Stunden pro Jahr und besuchen daher für 
das Fach Parodontologie regelmässig Fortbildungsveran-
staltungen, wie beispielsweise die Jahrestagung der 
Schweizerischen Gesellschaft für Parodontologie (SSP), 
den jährlichen Kongress der Schweizerischen Zahnärzte-
Gesellschaft (SSO) oder andere Fortbildungen.

Zahnärzte übernehmen im zahnmedizinischen Praxisteam 
für die von ihnen angenommenen Betreuungen die Fall-

verantwortung und behalten diese, auch wenn sie inner-
halb des Praxisteams Patienten an die dipl. Dentalhygie-
nikerin HF (DH) oder die Prophylaxe-Assistentin SSO (PA) 
weitergeben. Zahnärzte erstellen idealerweise in Zusam-
menarbeit mit ihrem Praxisteam ein Praxiskonzept, das als 
eigener Leitfaden die interprofessionelle Zusammenarbeit 
bei allen Parodontalbehandlungen organisiert und unter 
Beibehaltung der Fallverantwortung die Weitergabe von 
Patienten innerhalb der eigenen Praxis optimiert.

Die parodontalprophylaktischen  
und -therapeutischen Aufgaben der  
dipl. Dentalhygienikerin HF
Die dipl. Dentalhygienikerin HF (DH) erwirbt ihre Kompe-
tenzen in einer dreijährigen Ausbildung (rund 5400 Aus-
bildungsstunden) an einer höheren Fachschule (HF), die 
auf einer Berufslehre oder einem Maturaabschluss aufbaut. 
Der geschützte Berufstitel lautet «dipl. Dentalhygienike-
rin HF»/«dipl. Dentalhygieniker HF» (odasanté – nationale 
dach-orGanisation der arbeitswelt Gesundheit und verband 
bildunGs-zentren Gesundheit schweiz (bGs) 2021).

Die im Rahmenlehrplan festgehaltenen Aufgaben der DH 
sind umfassend und beinhalten weitgehend die dentalen, 
parodontalen, stomatologischen und kaufunktionellen 
sowie prothetischen Aspekte einer zahnmedizinischen 
Betreuung. Im vorliegenden Positionspapier werden die 
parodontalen Aspekte der Arbeit einer DH näher be-
schrieben. Der folgende Abschnitt hat deshalb zum Ziel, 
den geltenden Rahmenlehrplan der DH in Relation zur 
interprofessionellen Parodontalbetreuung in der Zahnarzt-
praxis darzustellen und die im Rahmenlehrplan genannten 
Kompetenzen diesbezüglich weiter auszuführen.

Die DH erkennt und benennt krankhafte Veränderungen 
an Zähnen, am Parodont, um Implantate und an der Mund-
schleimhaut. Daraus leitet sie ihre prophylaktischen und 
therapeutischen Massnahmen ab. Sie informiert ihre  
Patienten über die Ursachen der Erkrankungen, deren 
Konsequenzen und die Therapiemöglichkeiten. Die DH 
verfügt über diejenigen Kenntnisse, die sie befähigt, orale 
Manifestationen allgemeinmedizinischer Erkrankungen zu 
erkennen und weiss um die negativen Einwirkungen der 
Parodontitis auf die Allgemeingesundheit. Für Abklä-
rungen ausserhalb ihres Kompetenzbereichs zieht sie den 
Zahnarzt oder den Arzt hinzu.

Die DH berät und behandelt medizinisch gesunde sowie 
medizinisch beeinträchtigte Menschen jeden Alters mit 
unterschiedlichen soziokulturellen Hintergründen. Die 
DH ist kompetent, mit ihren Patienten eine langfristige 
therapeutische Beziehung einzugehen, welche für die 
Förderung der Mitarbeit und der Verhaltensänderung  
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einen motivierenden Einfluss hat. In ihrem Fachbereich 
kann sie zudem Führungs- und Anleitungsverantwortung 
im Rahmen des bestehenden Praxiskonzepts übernehmen 
und organisatorische, die Dentalhygiene betreffende oder 
prophylaktische Aufgaben delegieren und beurteilen.

Wie im Rahmenlehrplan festgehalten, führt die DH die 
nachfolgend erwähnten und beschriebenen Aufgaben 
selbständig durch.

Prävention

Die DH stellt den Bedarf fest für die Aufrechterhaltung 
der Mundgesundheit ihrer Patienten und die Übernahme 
deren Mitverantwortung. Die DH erarbeitet selbständig 
Präventionskonzepte und wendet sie in Lern- und För-
derungsprogrammen bei Patienten in der Zahnarztpraxis 
an, deren Familien sowie verschiedenen Zielgruppen der 
Bevölkerung.

Anamnese und Befundaufnahme

Die DH führt in Eigenverantwortung und im Rahmen ihrer 
Kompetenzen die für sie relevanten und strukturierten 
Anamnesen durch bei Patienten mit und ohne medizi-
nische resp. zahnmedizinische Risiken. Diese Anamnesen 
beinhalten die soziale, allgemeinmedizinische und dentale 
Anamnese sowie für die Befragung des Patientenver- 
haltens die Anamnesen über die häusliche Mundhygiene 
und – speziell für die Parodontalbetreuung – die Motiva-
tion zur Veränderung der Ernährung oder eines allfälligen 
Tabakkonsums.

In der intraoralen Befundaufnahme erkennt und benennt 
die DH krankhafte Veränderungen an Zahnhartsubstanzen 
(z.B. Karies oder Erosionen), am Parodont (z.B. Gingivitis 
oder Parodontitis), um Implantate (z.B. periimplantäre 
Mukositis oder Periimplantitis) und an der Mundschleim-
haut (z.B. Leukoplakie).

Für die klinische Beurteilung der parodontalen Gesund-
heit führt die DH in Eigenverantwortung die parodontale 
Grunduntersuchung (PGU) und somit das parodontale 
Screening durch. Basierend auf ihre Beurteilung nimmt 
die DH danach selbständig die notwendigen weiteren 
Schritte der parodontalen Befundaufnahme vor. Diese 
beinhaltet die Gingivabeurteilung resp. die Beurteilung 
der Mukosa um orale Implantate sowie den gegebenen-
falls indizierten Parodontalstatus um Zähne und orale Im-
plantate mit der vollständigen und metrischen Erhebung 
der Sondierungstiefen, der gingivalen Rezessionen und 
des klinischen Attachmentniveaus an mehreren Stellen 
pro Zahn sowie die Bestimmung der Zahnbeweglichkeit 
(Miller 1950) und der Registrierung der furkationsbefal-
lenen Zähne (haMp et al. 1975). Der Grad der parodontalen 
Entzündung registriert die DH nach Lang und Mitarbeiter 

(1986) mit Hilfe des Sondierungsblutens (engl. «Bleeding 
on Probing», BOP), d.h. der blutenden Stellen in Prozent 
aller vorhandenen Stellen um Zähne und orale Implantate 
(lanG et al. 1986). Die um die Zähne verwendete maximale 
Sondierungskraft sollte sowohl bei parodontal Gesunden 
als auch bei Patienten mit einem reduzierten Parodont 
nicht mehr als 0.25N betragen (Karayiannis et al. 1992, lanG 
et al. 1991). Die klinische Untersuchung periimplantärer 
Taschen kann je nach Rekonstruktion erschwert und auch 
schmerzhaft sein. Ausserdem sollte die Sondierungskraft 
nicht mehr als 0.15N betragen, damit eine allfällige Blutung 
auf Sondieren eine periimplantäre Mukositis eruieren 
kann (Gerber et al. 2009). Relevant dabei sind über- 
mässige Blutungen, denn alleinige Blutungspunkte oder 
sehr feiner Blutlinien können auch bei gesunden Implan-
taten auftreten.

Die DH erkennt selbständig die Indikationen für Röntgen-
bildaufnahmen, schlägt sie gegebenenfalls vor und erstellt 
diese in Rücksprache mit dem Zahnarzt. Die DH interpre-
tiert Röntgenaufnahmen inklusive Orthopantomogra-
phien (OPT) und erkennt und benennt Veränderungen von 
Zähnen, oralen Implantaten, zahntragenden und umlie-
genden Strukturen und trifft die für ihre dentalhygienische 
Behandlungsplanung und Therapie gemeinsam mit dem 
Patienten entsprechenden Entscheidungen. Für weiter-
führende diagnostische Abklärungen und Therapien zieht 
die DH den Zahnarzt oder weitere Fachpersonen bei.

Interpretation der Befunde und Behandlungsplanung

Die DH wertet die klinischen Befunde unter Einbezug der 
Röntgenbildaufnahmen aus und erstellt aus dentalhygie-
nischer Sicht und unter Beachtung der medizinischen 
und zahnmedizinischen Risikofaktoren eine Synthese so-
wie den Behandlungs- und langfristigen Betreuungsplan 
(s. Rahmenlehrplan, Kompetenz 3.3: Interpretation der 
Befunde, S. 19). Sie initiiert nach der entsprechenden  
Abklärung mit dem Zahnarzt gegebenenfalls zusätzliche 
interprofessionelle Behandlungsprozesse ausserhalb ihres 
Wirkungsfeldes, wie beispielsweise die Überweisung zur 
weiteren stomatologischen Abklärung.

Kommunikation und Motivierung zur  
Verhaltensänderung

Die DH bewegt sich in der ihr vom Praxisinhaber über-
tragenen Eigenverantwortung in einem Spannungsfeld 
zwischen den Anforderungen an die Stabilisierung der 
Mundgesundheit einerseits und den Möglichkeiten ihrer 
Patienten andererseits. Die Kommunikation mit ihren  
Patienten richtet die DH darauf aus, eine langfristige Ver-
trauensbeziehung aufzubauen und aufrechtzuerhalten. 
Die DH wendet hierzu adressatengerechte und psycholo-
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gisch begründete Methoden, wie beispielsweise die so-
genannte Motivierende Gesprächsführung (MI) nach  
Miller und Rollnick (2002) an, um Patienten zu befähigen, 
mithilfe eigener Ressourcen einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Mundgesundheit zu leisten (Miller & rollnicK 
2002). Die DH begleitet und unterstützt ihre Patienten in 
der konsequenten Anwendung des neu erlernten, ver-
änderten Verhaltens.

Therapeutische Massnahmen und Instrumentarium

Die DH führt die Parodontalbetreuung aufgrund ihres  
individuell erstellten dentalhygienischen Behandlungs-
plans durch. Bei parodontal gesunden oder Patienten mit 
Gingivitis sind die Massnahmen der DH auf die Prophylaxe 
ausgelegt. Der Behandlungsschwerpunkt liegt in diesen 
Fällen auf der Durchführung der professionellen Zahn-
reinigung mit der Depuration von harten und weichen 
supragingivalen Belägen, der Entfernung von Verfär-
bungen, der Prophylaxe bei oralen Implantaten, sowie 
der Verhaltensunterstützung zur Reduktion vorhandener 
Risikofaktoren.

Bei Patienten mit Parodontitis oder Periimplantitis ver- 
lagert sich der Behandlungsschwerpunkt zur initialen 
(nicht-chirurgischen) Therapie. Dabei wählt die DH die 
geeigneten Mittel, um eine gründliche supra- und sub-
gingivale Reinigung auch unter erschwerten Bedingungen 
zu gewährleisten. Die Entfernung der harten und weichen 
Ablagerungen an Zahnoberflächen erfolgt mittels Scaling 
und Wurzelglätten unter Umständen weit subgingival 
(Deep Scaling), wo die Wurzelanatomie nicht in jedem 
Detail vorhersehbar und kein visueller Zugang gegeben 
ist. In dieser Phase der Parodontaltherapie führt die DH 
auch die Entfernung von Füllungsüberschüssen sowie die 
Rekonturierung und Politur von Füllungen durch. In Ab-
sprache und in Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt führt 
die DH auch die nicht-chirurgische Therapie der Peri- 
implantitis durch.

Bei der professionellen Zahnreinigung steht der DH das 
folgende Instrumentarium zur Verfügung: 1) Handinstru-
mente (Curetten und Scaler mit Beherrschen der not- 
wendigen Schleiftechniken), 2) Ultraschallgeräte mit allen 
Ansätzen für die supra- und subgingivale Belagsent- 
fernung sowie Ansätzen für die maschinelle Depuration 
in Furkationen, 3) Pulverstrahlgeräte für die supragingi-
vale Belagsentfernung sowie mit Ansätzen (Nozzle) für 
die subgingivale Entfernung weicher Beläge, 4) Carbon-
faser-Küretten zur Depuration auf Implantatoberflächen 
und 5) Winkelstücke mit Instrumenten zur Entfernung 
von Füllungsüberschüssen sowie zur Rekonturierung und 
Politur von Füllungen.

Nach Absolvieren der entsprechenden Weiterbildung 
kann die DH die vom Zahnarzt verordnete und über-
wachte Terminalanästhesie durchführen und in den ent-
sprechenden klinischen Situationen einsetzen.

Reevaluation

In der Reevaluation sechs bis acht Wochen nach Ab-
schluss der initialen Parodontaltherapie bewertet die DH 
allfällig verbleibende lokale oder auch generalisierte  
Entzündungen, aufgrund klinischer und anamnestischer 
Resultate. Sie entscheidet in Absprache zusammen mit 
dem Zahnarzt, ob zusätzliche Reinigungen mit Mund-
hygieneinstruktion und Desinfektion oder weitere zahn-
ärztliche Massnahmen zu ergreifen sind. Der Behandlungs-
schwerpunkt der DH liegt in dieser Phase darin, dass die 
Parodontitis oder Periimplantitis nicht weiter fortschreitet 
und ihr negativer Einfluss auf die allgemeine Gesundheit 
reduziert werden kann.

Parodontale Langzeitbetreuung (Nachsorge, Recall)

Die DH übernimmt selbstständig die Organisation, Planung 
und Durchführung der Nachsorge (Recall) der ihr weiter-
gegebenen Patienten. Die DH setzt auf Basis der erstellten 
Synthese das Recall-Intervall fest und stellt die Umsetzung 
sicher.

Bei der Durchführung der Nachsorge nimmt die DH nach 
der Aufnahme der allgemeinmedizinischen Anamnese die 
parodontale Befundaufnahme selbständig und in eigener 
Verantwortung vor.  Die Befunde beinhalten die Mund-
hygienebeurteilung, die Messung der parodontalen Rest- 
taschen an allen Zähnen und oralen Implantaten sowie 
die quantitative Ermittlung der parodontalen Entzündung, 
dem prozentualen Sondierungsbluten (engl. Bleeding on 
Probing, BOP%). Ebenso werden die Befunde der gege-
benenfalls vorhandenen Rezessionen, der Furkationen und 
der Zahnbeweglichkeiten registriert. Letztendlich wird der 
Status der Risikofaktoren erhoben und mittels Kurzinter-
venionen die Patienten dazu motiviert, die Risiken zu  
minimieren.

Die professionelle Zahnreinigung führt die DH im Recall 
nach Indikation selbständig durch. Stellen mit Sondie-
rungsbluten oder mit sondierbaren Belägen werden von 
der DH depuriert. Nach Indikation wendet die DH auch 
Methoden der photodynamischen Therapie (PDT) um 
Zähne resp. Implantate an (lulic et al. 2009, Mettraux & 
husler 2011, Mettraux et al. 2016).

Die DH führt nach Absprache mit dem Zahnarzt die adä-
quate periimplantäre Betreuung bei oralen Implantaten 
nach dem von Lang und Mitarbeitern (2000) beschrie-
benen Vorgehen CIST durch (lanG et al. 2000).
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Weitere Kompetenzen

In der Parodontalbetreuung können von der DH nach An-
weisungen des Zahnarztes weitere zusätzliche Arbeiten, 
wie beispielsweise Nahtentfernungen oder andere paro-
dontale Nachkontrollen, durchgeführt werden.

Weitere interprofessionelle Aspekte  
der Aufgaben der DH

Die DH trägt Eigenverantwortung für eine funktionierende 
Kommunikation zwischen Patienten, Zahnärzten und  
anderen Fachpersonen sowie für eine partnerschaftliche, 
konstruktive und effiziente Zusammenarbeit. Die DH ver-
tritt im interprofessionellen Kontext die Interessen ihrer 
Patienten im Hinblick auf die optimale dentalhygienische 
Betreuung und bringt sich entsprechend ein, Praxiskon-
zepte in dieser Richtung aufzubauen und zu unterstützen.

Für die erfolgreiche Umsetzung der Parodontalbetreuung 
in der Zahnarztpraxis kann die DH die notwendige An-
zahl von Terminen für alle Behandlungen sowie deren 
Mindestdauer festlegen. Zudem kann die DH die umfas-
sende indizierte Parodontalbehandlung planen und ihren 
Patienten im Einverständnis mit dem Praxisinhaber die 
Arbeitsaufteilung mit der PA anbieten. In solchen Fällen 
führt die PA die supragingivale professionelle Zahnreini-
gung und die Mundhygieneinstruktion durch, während die 
DH die Depuration mit der subgingivalen Zahnreinigung 
zeitnah, z.B. im selben Termin, abschliesst.

Die parodontalprophylaktischen Aufgaben  
der Prophylaxe-Assistentin SSO
Die Dentalassistentin (DA) kann in einem SSO-Weiter- 
bildungskurs an einer von der SSO anerkannten Weiter-
bildungsschule in einem Zeitraum von 9 bis 11 Monaten 
(rund 350 Ausbildungsstunden) den Fachausweis für «Pro- 
phylaxe-Assistentin SSO» oder «Prophylaxe-Assistent SSO» 
(PA) erwerben (schweizerische zahnärzte-GesellschaFt sso 
2022). Die Beschäftigung einer eingestellten DA in der 
Prophylaxe ohne SSO-Weiterbildungskurs ist untersagt.

Die PA befasst sich in ihrem beruflichen Alltag sowohl mit  
den dentalen als auch den parodontalen Aspekten der 
zahnmedizinischen Betreuung und arbeitet auch bei  
prophylaktischen Aktionen, wie beispielsweise in Schulen 
oder Heimen mit. Im vorliegenden Positionspapier wird 
jedoch hauptsächlich auf die parodontalen Aspekte der 
Arbeit einer PA eingegangen. Der folgende Abschnitt hat 
deshalb zum Ziel, das geltende SSO-Weiterbildungsre-
glement für die Prophylaxe-Assistentin SSO (PA) in Bezug 
auf die interprofessionelle Parodontalbetreuung in der 
Zahnarztpraxis zu ergänzen und die dort unter der Ziffer 
2 erwähnten Aufgaben der PA weiter zu beschreiben.

Wie im SSO-Weiterbildungsreglement festgehalten, führt 
die PA die nachfolgend erwähnten und beschriebenen 
Aufgaben unter der Leitung, der Verantwortung und in 
Anwesenheit des Zahnarztes durch:

Beurteilung der Mundhygiene

Die regelmässige Beurteilung der Mundhygiene durch 
die PA ist ein wesentlicher Schritt in der Prävention aller 
parodontalen Erkrankungen. Die Befunderhebung durch 
die PA mittels Revelatoren dient zur Mundhygiene- 
Instruktion sowie zur Motivierung und Erhöhung der 
Selbstwirksamkeit aller Patienten.

Beurteilung der gingivalen Entzündung

Zur Beurteilung der gingivalen Entzündung wurden in 
der Parodontologie bereits mehrere Gingivalindizes ent-
wickelt und im klinischen Alltag umgesetzt. Für die im 
SSO-Weiterbildungsreglement unter der Ziffer 2.1.2 er-
wähnten Gingivalindizes stehen insbesondere drei  
Indizes zur Verfügung. Der Sulkus-Blutungs-Index nach 
Mühleman und Son (1971) oder der Papillen-Blutungs-
Index nach Saxer und Mühleman (1975) dienen der pro-
zentualen Ermittlung der gingivalen Entzündung und zur 
Motivierung der Patienten in der Prophylaxe (MühleMan 
& son 1971, saxer & MühleMan 1975). Ein weiterer Gingival-
index wurde erstmals von Ainamo & Bay (1975) beschrie-
ben und umfasst das stellenweise Sondieren des gingi-
valen Sulkus mit der parodontalen Sonde bis zu einer 
Sondierungstiefe von maximal 3mm (ainaMo & bay 1975). 
Das Auftreten des Blutens auf Sondieren aus dem gingi-
valen Sulkus wird als eine gingivale Entzündung interpre-
tiert. Gingivalindizes werden durch die PA verwendet, um 
sowohl topographisch als auch quantitativ das Ausmass 
der Gingivitis festzuhalten.

Demgegenüber wird bei Erkrankten mit Parodontitis 
durch den Zahnarzt oder die DH der parodontale Index 
«Bluten auf Sondieren» (Bleeding on Probing, BOP) nach 
Lang und Mitarbeitern (1986) festgehalten, welcher das 
Bluten auf Sondieren bis zum Boden der vorliegenden 
parodontalen Tasche sowohl topographisch als auch 
quantitativ die parodontale Entzündung dokumentieren 
kann (lanG et al. 1986).

Erkennen von erhöhten Sondierungstiefen

Das im SSO-Weiterbildungsreglement unter der Ziffer 2.1.3 
erwähnte Erkennen von erhöhten Sondierungstiefen 
mittels Parodontalsonde bezeichnet die dichotome Fest-
stellung einer Sondierungstiefe von mehr als 3 mm, was 
dazu führt, dass die PA den Zahnarzt oder die DH hinzu-
zieht und darüber informiert, wo die betroffene Stelle 
identifiziert wurde. Die zusätzliche klinische Untersuchung 
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dieser betroffenen Stelle(n) durch den Zahnarzt oder die 
DH ermöglicht die notwendige Diagnosestellung und die 
Entscheidung, wie im gegebenen Fall nach Indikation 
weiter vorgegangen wird.

Bei der Aufnahme des Gingivalindex nach Ainamo & Bay 
(1975) mit der Parodontalsonde dringt die PA an sechs 
Stellen pro Zahn bereits bis maximal 3 mm in den gingi-
valen Sulkus ein. Sobald ein stellenweises Eindringen 
über diesen Maximalwert hinaus möglich ist, wird von 
einem Attachmentverlust, d.h. einem Verlust des paro-
dontalen Stützapparates, ausgegangen. Für die PA ist es 
so möglich, bei der klinischen Befundaufnahme dicho-
tom eine erhöhte Sondierungstiefe von mehr als 3 mm 
festzustellen. Dieser Befund wird von der PA mit «>3 mm» 
festgehalten und dem Zahnarzt oder der DH mitgeteilt. 
Das Ausmessen einer parodontalen Tasche und das me-
trische Festhalten der klinischen Sondierungstiefe wird 
nur durch den Zahnarzt oder die DH durchgeführt.

Entsprechend führt die PA keine metrische Ausmessung 
der parodontalen Sondierungstiefen durch. Sie wird je-
doch ihre Beobachtung festhalten, dass eine parodontale 
Stelle kategorisch eine Sondierungstiefe von mehr als  
3 mm aufweist, und den Zahnarzt oder die DH beiziehen. 
Damit die Beschaffung von Befundunterlagen einer paro-
dontalen Beurteilung durch die PA systematisch durchge-
führt und gegebenenfalls auch schriftlich weitergegeben 
werden kann, steht bei Bedarf das folgende Schema zur 
Verfügung: Sextanten mit parodontalen Stellen von mehr 
als 3 mm werden angekreuzt und in der Zeile unterhalb 
des Schemas werden die betroffenen Zähne und ihre 
Stellen ausgeschrieben:

ST>3 mm: 14(mb), 12(mp), 36(db)

Alternativ können die Stellen dieses parodontalen Be-
fundes mit erhöhten Sondierungstiefen (ST) in den Unter-
lagen auch ohne Schema kommuniziert werden mit: 
ST>3 mm: 14(mb), 12(mp), 36(db).

Die erhöhte Sondierungstiefe von «>3 mm» wird von der 
PA während der Erhebung des Gingivalindexes festge-
stellt. Ein Befund von «>3 mm» durch die PA wird nicht 
zur Diagnose der Parodontitis führen, jedoch zur Durch-
führung der Messung der Sondierungstiefen durch den 
Zahnarzt oder die DH und schliesslich zur Diagnose- 
stellung durch den Zahnarzt.

Feststellen und Aufzeichnen von Plaque-Retentionsstellen 
und Zahnsteinbefall

Bei der Befundaufnahme werden von der PA festgestellte 
Stellen mit Zahnsteinbefall und andere Plaque-Retentions-
stellen in Anlehnung an den Retentionsindex nach Löe 
(1967) in den Patientenunterlagen aufgezeichnet (löe 1967). 
Fehlerhafte Rekonstruktionsränder auf Zahnimplantaten 
im Bereich der marginalen Mukosa können von der PA 
ebenfalls festgestellt und aufgezeichnet werden.

Das Aufzeichnen von Plaque-Retentionsstellen und Zahn- 
steinbefall mit den Buchstaben «R» resp. «ZS» kann im 
bereits vorgängig gezeigten Schema erfolgen:

 R R

ZS

ST>3 mm:  
R: 

ZS:

14(mb), 12(mp), 36(db) 
14(m), 26(m) 
33–45(l)

Erkennen pathologischer Veränderungen um  
orale Implantate

In der Mundhygienekontrolle registriert die PA visuell er-
kennbare oder anfärbbare bakterielle Beläge an Rekon-
struktionen oder Fixturen. Ebenso erkennt die PA die  
Rötung und die Schwellung der periimplantären Mukosa 
und beim Ausstreichen mit der Parodontalsonde erkennt 
die PA den Austritt von Eiter aus dem periimplantären 
Sulkus. Weiter erkennt sie eine paramarginale Fistelung 
rund um das orale Implantat und hält allfällige Mobili-
täten der Rekonstruktionen oder Fixturen fest.

Die PA führt um orale Implantate keine Messungen der 
Sondierungstiefen durch. Das oben beschriebene Erken-
nen von erhöhten Sondierungstiefen von mehr als 3 mm 
wendet die PA nicht bei oralen Implantaten an. Im Kom-
petenzbereich der PA bietet sich an, für das Erkennen einer 
periimplantären Entzündung, den von Mombelli und Mit- 
arbeitern (1987) beschriebenen modifizierten Sulkus- 
Blutungs-Index zu verwenden. Nach dem Ausstreichen 
mit der Parodontalsonde gelten breite Blutlinien im peri-
implantären Sulkus oder übermässige Blutungen als  
Anzeichen einer Mukositis (MoMbelli et al. 1987).

Das Erkennen pathologischer Veränderungen um orale 
Implantate durch die PA wird nicht zur Diagnose der peri-
implantären Mukositis oder der Periimplantitis führen, 
jedoch zur Befundaufnahme durch den Zahnarzt oder 
die DH und zur Diagnosestellung durch den Zahnarzt.
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Das Aufzeichnen pathologischer Veränderungen um orale 
Implantate mit dem Buchstaben «I» kann auf die gleiche 
Weise wie im bereits oben gezeigten Schema erfolgen:

 R I R

ZS

ST>3 mm:  
R: 

ZS: 
I:

14(mb), 12(mp), 36(db) 
14(m), 26(m) 
33–45(l) 
24

Röntgenbilder

Die angeordnete Aufnahme von Röntgenbildern durch 
die PA ist ein unverzichtbarer Bestandteil der parodontalen 
und periimplantären Diagnostik. Die Interpretation dieser 
Röntgenbilder wird durch den Zahnarzt oder die DH vor-
genommen.

Patientenmotivierung und Instruktion

Die PA klärt ihre Patienten über die Ursache und den Ver-
lauf von Karies und parodontalen Erkrankungen auf. Die 
PA motiviert ihre Patienten zu parodontalprophylaktischen 
Verhaltensänderungen, wie die Durchführung der Tabak-
Kurzintervention (raMseier et al. 2007) oder die Abgabe 
von einfachen Ernährungsempfehlungen. Die Mund- 
hygieneinstruktion wird den individuellen Gegeben-
heiten des Patienten angepasst, wobei der PA diejenigen 
Hilfsmittel zur Instruktion zur Verfügung stehen, die auch 
ihren Patienten zugänglich sind.

Prophylaktische praktische Massnahmen  
und Instrumentarium

Die PA entfernt supragingivale Weich- und Hartbeläge und 
Verfärbungen. Die subgingivale Belagsentfernung ist ihr 
ausdrücklich verboten. Zur professionellen Zahnreinigung 
verwendet die PA geeignete Scaler aber keine Küretten. Für 
die maschinelle Depuration verwendet sie ein Ultraschall-
gerät mit Ansätzen zur supragingivalen Belagsentfernung.

Die PA darf nicht alte Füllungen aufpolieren oder vorhan-
dene Füllungsüberschüsse entfernen. Die Anwendung von 
Konturier- und Finierinstrumenten sowie hochtourige 
Winkelstücke sind der PA untersagt.

Nach der mechanischen Zahnreinigung führt die PA mit 
niedertourigen Winkelstücken und Bürstchen, Gummi-
polierern sowie Polierpaste die Politur der zuvor gereini-
gten Zahnoberflächen durch. Anschliessend appliziert 
die PA auf Anweisung lokal Fluorid zur Kariesprophylaxe.

Nach Absolvieren der entsprechenden Fortbildung oder 
nach Weiterbildung gemäss bestehendem Reglement 
kann die PA supragingival zusätzlich Pulver-Wasserstrahl-
Geräte verwenden. Bei allen Anwendungen dieser Ge-
räte sowohl um Zähne als auch um orale Implantate muss 
die PA die Risiken zur Bildung eines Emphysems bedenken 
(bassetti et al. 2014).

Nachsorge

Zu Beginn aller Nachsorgetermine und nach Überprüfung 
der allgemeinmedizinischen Aspekte führt die PA ihre  
Beurteilungen in Analogie zur ihr erlaubten Befundauf-
nahme durch. Dabei kontrolliert und überwacht sie das 
individuelle Mundhygieneprogramm ihrer Patienten, gibt 
neue Instruktionen, motiviert weiter zur Verhaltensände-
rung oder bestätigt das optimale Patientenverhalten zur 
weiteren Erhöhung deren Selbstwirksamkeit.

Im Anschluss an die Durchführung aller Prophylaxemass-
nahmen legt die PA nach Rücksprache mit der DH oder 
dem Zahnarzt das Intervall der weiteren Nachsorge fest.

Weitere interprofessionelle Aspekte der  
Aufgaben der PA

Die PA führt ihre klinische parodontale Befundaufnahme 
mittels Mundhygiene- und Gingivalindex bei Patienten 
durch, die durch den Zahnarzt oder die DH mit einer paro- 
dontalen Grunduntersuchung (PGU) bereits voruntersucht 
sind. Entsprechend führt die PA kein Screening mittels 
PGU und keine parodontale Triage der ihr weitergege-
benen Patienten durch. Die parodontalen Befunde der 
PA bestätigen somit keine parodontale Gesundheit oder 
keine parodontale Krankheit. Die Mundhygiene- und 
Gingivalindizes der PA dienen der Motivierung des Pati-
enten und bei Vorliegen einer von der PA festgestellten 
erhöhten Sondierungstiefe als Begründung, dass der  
Patient vom Zahnarzt oder von der DH weiter untersucht 
werden muss.

Dadurch dass die PA neben der Feststellung der erhöhten 
Sondierungstiefe auch pathologische Veränderungen 
um oral Implantate erkennen kann, kommt der Weiterga-
be des betroffenen Patienten an die DH oder an den 
Zahnarzt eine zentrale Bedeutung zu.
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Diskussion der Aufgabenverteilung im Praxisteam
massnahmen. Dadurch wird die DH sich vermehrt um die  
Therapie und die Nachsorge von Parodontitispatienten 
kümmern können.

In gegebenen Fällen mit Sondierungstiefen von maximal 
3 mm und einer guten Adhärenz zu Recall-Terminen  
können in Absprache mit dem fallverantwortlichen Zahn-
arzt auch sogenannte «sekundär-gesunde» Parodontitis-
patienten an die PA weitergegeben werden. Zu beachten 
hierbei ist der Umstand, dass in der aktuellen Literatur 
davon ausgegangen wird, dass diese sekundär gesunde 
Parodontitispatienten nach der Parodontaltherapie so-
genannte «geschlossene Taschen» mit einer Sondierungs-
tiefe von bis zu 4 mm ohne Sondierungsbluten aufweisen 
(toMasi & wennströM 2017). Für die interprofessionelle 
Parodontalbetreuung in der Schweizer Zahnarztpraxis 
genannten sekundär-gesunden Patienten wird jedoch 
unabhängig von der Sondierungsblutung von einem 
strengeren Schwellenwert von 3 mm ausgegangen.

Eine Unité de Doctrine im Praxisteam ermöglicht die auf-
einander abgestimmte Umsetzung der interprofessionellen 
Parodontalbetreuung im gesamten Team. Regelmässige 
Teamgespräche ermöglichen es zudem, interprofessionelle 
Abläufe im Praxisalltag laufend zu vereinheitlichen, zu 
optimieren und wo angebracht zu vereinfachen.

Weitergabe der Patienten zwischen Zahnarzt 
und dipl. Dentalhygienikerin HF
Die dipl. Dentalhygienikerin HF (DH) unterstützt den Zahn-
arzt mit der Durchführung des parodontalen Screenings, 
der parodontalen Befundaufnahme, der initialen (nicht-
chirurgischen) Parodontaltherapie mit der Reevaluation 
und der Nachsorge (Recall).

Parodontitispatienten werden in der parodontalen Nach-
sorge durch die DH betreut. Regelmässige Rücksprachen 
zwischen Zahnarzt und DH ermöglichen es, Recall-Inter-
valle zu optimieren, indizierte zusätzliche parodontale 
Therapien abzuwägen und bei parodontalen Notfällen, 
die notwendigen Schritte einzuleiten.

Weitergabe der Patienten zwischen Zahnarzt 
und Prophylaxe-Assistentin SSO
Die Prophylaxe-Assistentin SSO (PA) übernimmt vom Zahn- 
arzt parodontal gesunde sowie Patienten mit Gingivitis 
für die regelmässige Durchführung von Prophylaxemass-
nahmen. Zur Durchführung der Motivierung von Patienten 
erhebt die PA in der Regel jährlich die Plaque- und Gingival-
Indizes, die auch dem ganzen Praxisteam verfügbar ge-
macht werden.

Nach der Feststellung einer erhöhten Sondierungstiefe 
von mehr als 3 mm wird der Zahnarzt oder die DH zur 
Sondierungstiefenmessung beigezogen. Dabei als paro-
dontal instabil beurteilte Patienten werden von der PA um-
gehend an die DH oder an den Zahnarzt weitergegeben.

Bei der Durchführung der Messung der Sondierungstiefen 
kann allgemein von einem Messfehler von ±1 mm ausge-
gangen werden (baderstein et al. 1984). Die Überprüfung 
der Sondierungstiefe durch die DH oder den Zahnarzt er-
laubt es, sowohl die Häufigkeit als auch das Ausmass der 
zu erwartenden Messfehler zu reduzieren.

Weitergabe zwischen dipl. Dentalhygienikerin 
HF und Prophylaxe-Assistentin SSO
Die Prophylaxe-Assistentin SSO (PA) übernimmt von der 
dipl. Dentalhygienikerin HF (DH) in Absprache mit dem 
Zahnarzt parodontal gesunde sowie Patienten mit Gingi-
vitis für die regelmässige Durchführung von Prophylaxe-

Kriterien der parodontalen Stabilität
Die parodontale Stabilität wird mit folgenden  
Kriterien in Verbindung gebracht:

Auf Patientenebene

•  Gute Mundhygiene mit Plaque-Index <20% 
(bertl et al. 2022)

•  Minimale Anzahl von Resttaschen von mehr als  
3 mm und entsprechend angepasstem  
Recall-Intervall von drei bis 12 Monaten  
(raMseier et al. 2019)

•  Niedriger Entzündungsgrad mit BOP% <20% 
(Nichtraucher, Ex-Raucher: <23%  
resp. Raucher: <16%) (raMseier et al. 2015)

•  Optimale Reduktion von Risikofaktoren  
(lanG et al. 2015)

Auf der Ebene einzelner parodontaler Stellen

•  Einzelne Sondierungstiefe von maximal 4 mm 
ohne Bluten auf Sondieren  
(toMasi & wennströM 2017)

•  Furkationsbefall von maximal Grad 1 (horizontale 
Eindringtiefe <3 mm) (salvi et al. 2014)

Bei erhöhten Sondierungstiefen von mehr als 3mm oder 
über längere Zeit verschlechterten Plaque- und Gingival-
Indizes werden von der PA die DH oder der Zahnarzt bei-
gezogen. Dabei als parodontal instabil beurteilte Pati-
enten werden so lange von der DH oder dem Zahnarzt 
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betreut, bis die Sondierungstiefen weniger als 4 mm be-
tragen und der Patient wieder an die PA weitergegeben 
werden kann.

von der DH oder dem Zahnarzt erbracht wurde, wird 
nach den Tarifpositionen der DH oder des Zahnarztes ab-
gerechnet.

Fallverantwortung
Wie zuvor erwähnt, übernehmen die Zahnärzte innerhalb 
des zahnmedizinischen Praxisteams die Fallverantwortung 
für die von ihnen angenommenen Betreuungen. Die Fall-
verantwortung umfasst dabei alle Arbeiten, die von der 
PA oder der DH unter Berücksichtigung ihrer individuellen 
Berufserfahrung durchgeführt werden und erstreckt sich 
dadurch nicht allein auf die in der Grundausbildung ver-
mittelten Kompetenzen. Auch wenn in Praxen mit einer 
erfahrenen DH oder PA individuelle Kompetenzerweite-
rungen unter Einhaltung der SSO-Qualitätsleitlinien Paro- 
dontologie und der hier diskutierten Interprofessionalität 
vorgenommen werden, bleibt die Fallverantwortung  
immer beim Zahnarzt.

So könnten zur Durchführung der Diagnostik alle vorhan-
denen Befunde des gesamten Praxisteams berücksichtigt 
werden. Stellt beispielsweise eine klinisch erfahrene PA 
bei der Durchführung des Gingivalindexes eine erhöhte 
Sondierungstiefe fest und zeigt ihr Instrument dabei den 
Wert von 5 mm an, so kann dieser Wert von ihr notiert und 
der DH oder dem Zahnarzt zur klinischen Überprüfung 
vorgelegt werden.

Beispiel 1
Drei Jahre nach der Durchführung der Parodontal-
therapie bei der DH zeigt eine 55-jährige Nicht- 
raucherin eine gute Mundhygiene sowie eine Ad-
härenz zu den Recall-Terminen in sechsmonatigem 
Abstand. Sie hat nie wieder Sondierungstiefen 
über 3 mm gezeigt und der BOP% ist regelmässig 
unter 20%. Ab und zu zeigt sie Schwächen in der 
Mundhygiene, und in der Unterkiefer-Front hat sie 
regelmässig Zahnstein.

Das Praxisteam entscheidet gemeinsam mit der  
Patientin, neben den jährlichen Kontrollen durch 
den Zahnarzt resp. die DH, die weiteren Termine 
bei der PA zu vereinbaren, solange die parodontale 
Situation stabil bleibt.

Beispiel 2
Ein 65-jähriger Patient wird über viele Jahren hin-
weg von einer PA betreut. Diese beobachtet seit 
einiger Zeit eine verschlechterte Mundhygiene.  
Am Zahn 36 lingual kann sie den Sulkusboden auf  
3 mm nicht mehr tasten. Auf Nachfrage gibt der  
Patient zudem einen verschlechterten Zustand  
seiner Allgemeingesundheit an und neue Medika-
mente, die er einnehmen muss.

Da die PA eine erhöhte Sondierungstiefe erkennt 
und auch die allgemeine medizinische Situation 
ihres Patienten einer genaueren Abklärung bedarf, 
informiert die PA die DH im Praxisteam über die 
neue Situation und übergibt ihr den Patienten zur 
weiteren Abklärung.

Vorübergehende Abwesenheiten im Praxisteam
Ist die DH vorübergehend abwesend, werden ihre Pati-
enten nicht von der PA, sondern durch den Zahnarzt be-
treut. Dementsprechend wird diese Arbeit nach dem  
Behandler abgerechnet, d.h. die Arbeit der DH, die vor-
übergehend vom Zahnarzt erbracht wurde, wird nach 
den Tarifpositionen des Zahnarztes abgerechnet. Ebenso 
werden bei einer vorübergehenden Abwesenheit der PA 
ihre Patienten von der DH oder vom Zahnarzt betreut. 
Diese Arbeit wird ebenso nach den Leistungserbringern 
abgerechnet, d.h. die Arbeit der PA, die vorübergehend 
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